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setzt; sie will andrerseits die Bildung ak-
tualisieren und den erwachsenen Men-
sehen Gelegenheit geben, sich mit den
Problemen und Erscheinungen unserer
Zeit auseinanderzusetzen. Dieser Auftrag
müsste auch die Förderung des Verstand-
nisses zwischen den Geschlechtern ein-
schliessen, denn die Probleme unserer
Zeit lassen sich nicht mehr nebeneinan-
der, sondern nur noch miteinander lösen.
Für einen Dozenten, dem diese Einsicht
fehlt, sollten die Tore einer Volkshoch-
schule heute verschlossen sein. M.B.

Der Kanton Zürich übernimmt
Töchterschulen
Der Regierungsrat beantragte dem Kan-
tonsrat in zwei separaten Gesetzesvorla-
gen die Übernahme der Töchterschule der
Stadt Zürich und der Mädchenschule der
Stadt Winterthur durch den Staat. Danach
übernimmt der Staat sämtliche fünf Ab-
teilungen der Töchterschule der Stadt Zü-
rieh. Diese umfassen jene Mittelschulty-
pen, die nach der heutigen Anschauung
sowohl für Knaben als auch für Mädchen
zur Unterrichtsaufgabe des Kantons ge-
hören. Das Kindergärtnerinnenseminar
wird ebenfalls in die Übernahme einbezo-
gen. Die Schulhäuser der Töchterschule
werden dem Kanton samt den Grundstük-
ken und Schuleinrichtungen übereignet.
Während die Abtretung der Altbauten un-
entgeltlich erfolgt, hat sich der Regie-
rungsrat in den Übernahmeverhandlungen
mit dem Stadtrat geeinigt, die erst kürz-
lieh vollendeten Neubauten oder Bauten,
die sich im Zeitpunkt der Übernahme noch
in Ausführung befinden, zu 80 Prozent
bzw. 100 Prozent zu entschädigen. Der

Lehrkörper, die Rektoren und Prorektoren
sowie das Verwaltungs- und Handwerker-
personal erhalten den Rang von selbstän-
digen Abteilungen der Kantonsschule Zü-
rieh. Die Übernahme der Töchterschule
durch den Kanton soll dazu benützt wer-
den, die Koedukation an den öffentlichen
Mittelschulen in der Stadt Zürich generell
einzuführen.
Werden die beschlossenen Staatsbeiträge
für Neu- und Erweiterungsbauten berück-
sichtigt, so erwächst dem Kanton beim
heutigen Stand der Anlagekosten aus der
Abtretung der Schulanlagen eine Über-
nahme-Entschädigung von rund 35 Millio-
nen Franken. Die vom Kanton künftig al-
lein zu bestreitenden Betriebskosten der
Töchterschule haben im Jahre 1973 rund
21 Millionen Franken betragen. Daran hat
er einen Staatsbeitrag von rund 13,2 Mil-
lionen Franken geleistet.
Wesentlich einfacher gestaltet sich die
Übernahme der Mädchenschule der Stadt
Winterthur, die als einzigen Schultyp eine
Diplommittelschule umfasst und organisa-
torisch bereits der Kantonsschule Winter-
thur angegliedert ist. Nach der Vorlage
soll die Diplommittelschule nach der
Übernahme durch den Kanton auch Kna-
ben zugänglich sein und bis auf weiteres
dem kantonalen Gymnasium Winterthur
angegliedert bleiben. Durch die Über-
nähme der Mädchenschule erwachsen
dem Kanton, der bis jetzt einen jährlichen
Staatsbeitrag von 20 000 Franken gelei-
stet hat, Mehraufwendungen von rund
900 000 Franken pro Jahr.
Beide Übernahmegesetze treten unter der
Voraussetzung in Kraft, dass die Stimm-
berechtigten des Kantons einerseits und
der Städte Zürich und Winterthur ander-
seits der Übertragung der städtischen Mit-
telschulen an den Kanton zustimmen. Die
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Gemeindeabstimmungen sollen gleichzei-
tig mit der Volksabstimmung über die
kantonalen Vorlagen durchgeführt wer-
den. Der Vollzug der Übernahme ist auf
den Beginn des Schuljahres 1976/77 vor-
gesehen.

Gesetz über Schulversuche
Der Regierungsrat unterbreitet ferner dem
Kantonsrat mit einer Vorlage auf Ände-
rung der Staatsverfassung ein Gesetz
über Schulversuche. Damit soll den Be-
hörden die Kompetenz eingeräumt wer-
den, Schulversuche auf allen Stufen (Vor-
schulstufe, Volksschulstufe, Mittelschule)
unter Abweichung von der ordentlichen
Gesetzgebung durchzuführen. Diese Mög-
lichkeit wird in den kantonalen oder kom-
munalen Versuchsschulen oder in Ver-
suchsklassen vorgesehen. Für umfassende
Versuche, wie sie von verschiedenen
Kreisen heute postuliert werden, hat bis-
her eine ausreichende gesetzliche Grund-
läge gefehlt.
Aus den Verhandlungen des Regierungs-
rates.

Ein Scherbenhaufen
In der Volksabstimmung vom 30. Juni hat-
ten die Zürcher Stimmbürger unter ande-
rem über zwei Gesetzesvorlagen abzustim-
men, über ein Gesetz über die Änderung
des Gerichtsverfassungsgesetzes der
Strafprozessordnung und des Einfüh-
rungsgesetzes zum Schweizerischen
Strafgesetzbuch sowie über eine Volksini-
tiative zu einem Gesetz zur Bekämpfung
der Jugendkriminalität. Beide Vorlagen
wurden bekanntlich angenommen, die er-
stere deutlicher als die letztere. Erst nach
der Abstimmung wurde erkannt, dass die

beiden Vorlagen teilweise sich widerspre-
chende Vorschriften enthalten und dass
zudem der Text der Volksinitiative in man-
chen Teilen gegen eidgenössisches Recht
verstösst, was ihn zum vornherein nichtig
macht.
Die späte Erkenntnis veranlasste sowohl
den Regierungsrat wie zwei Winterthurer
Stimmbürger, zuhanden des Kantonsrates
Einsprache gegen die Erwahrung des Ab-
Stimmungsergebnisses zu erheben. Wie
an einer Pressekonferenz von zwei Mit-
gliedern des Kantonsrates dargelegt
wurde, mussten sie als Juristen die Ent-
wirrung des gordischen Knotens durch
Nichterwahrung ablehnen. Bei der Erwah-
rung handelt es sich um ein rein formales
Verfahren, das sich auf die Feststellung
des Abstimmungsergebnisses beschränkt
und keine materielle Prüfung mehr erlaubt.
Die beiden Einsprachen wurden schliess-
lieh zurückgezogen, nachdem im Kan-
tonsrat eine parlamentarische Initiative für
ein Gesetz zur Aufhebung des vom Volk
angenommenen Gesetzes zur Bekämpfung
der Jugendkriminalität vom 30. Juni 1974
eingereicht worden war. Der Kantonsrat
wurde also der unangenehmen Pflicht
enthoben, einen Ausweg aus einer schwie-
rigen und noch nie dagewesenen Situa-
tion zu suchen. Der Stimmbürger wird
noch einmal — vermutlich im Dezember
— an die Urne gerufen, um durch die An-
nähme eines neuen Gesetzes das im Juni
angenommene Gesetz wieder aufzuheben.

Froh kann man indessen dieser Lösung
noch nicht werden. Einmal besteht durch-
aus die Möglichkeit, dass in der Abstim-
mung die parlamentarische Initiative ver-
worfen wird, worauf wir wieder am glei-
chen Ort stehen würden wie heute. Zum
andern blieb es bisher seltsam still um
die Frage, wer nun eigentlich die Ver-

15


	Der Kanton Zürich übernimmt Töchterschulen

